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Abänderu ngsa ntrag 

der Abgeordneten Douglas Hoyos-Trauttmansdorff, Josef Schellhorn, Kolle­
ginnen und Kollegen 

zum Bericht des Verkehrsausschusses über den Antrag 917/A der Abgeordne­
ten Christian Hafenecker, MA, Andreas Ottenschläger, Alois Stöger, diplöme, 
Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundes­
gesetz über die nichtlinienmäßige gewerbsmäßige Beförderung von Personen 
mit Kraftfahrzeugen (Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 - GelverkG) geändert 
wird sowie über den Antrag 613/A(E) der Abgeordneten Alois Stöger, diplöme, 
Kolleginnen und Kollegen betreffend Zusammenlegung des Mietwagengewer­
bes und des Taxigewerbes (640 d.B.) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der Bericht des Verkehrsausschusses über den Antrag 917/A der Abgeordne­
ten Christian Hafenecker, MA, AnQj:eas Ottenschläger, Alois Stöger, diplöme, 
Kolleginnen und Kollegen bet�elf�ntI . ein B!-!lJd.esgesetz, mit dem das Bundes­
gesetz über die nichtlinierirri·äßige gewerbsmäßige· Beförderung von Personen 
mit Kraftfahrzeugen (Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 - GelverkG) geändert 
wird sowie über den Antrag 613/A(E) der Abgeordneten Alois Stöger, diplöme, 
Kolleginnen und Kollegen betreffend Zusammenlegung des Mietwagengewer­
bes und des Taxigewerbes (640 d.B.) angeschlossene Gesetzesentwurf wird 
wie folgt geändert: 

In Ziffer 12 wird § 14 Abs. 1 b wie folgt geändert. 

"(1 b) Fahrten, für die das Fahrzeug im Vorhinein im Wege eines Kommunikations­
dienstes gebucht wurde, unterliegen nicht einer Verordnung gemäß Abs. 1." 

Begründung 

Um mehr fairen Wettbewerb und Innovation in diesem Sektor zu ermöglichen, schla­
gen wir die oben angeführte Änderung vor. 
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